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SCHREIBEN VOM [ ZUGER STADT- UND AMTSRAT BEAT II . ] ZURLAUBEN AN
[HANS KASPAR] THEOBALD, [VON ZÜRICH]

"Die frauw Abtissin Zu Frauwenthal [Maria Verena II . Wirth - die Stadt
Zug war Kastvogt daselbst - ] hat mir üwer an Sy abgangen wytleüffig

schreiben [ vom 12 . /22 . Dezember 1657 ] * überschickht , und dessen noth-

wendige beantwortung mir einfaltig überlassen . Nun hab ich noch erduh-

rung dess umbstendtliehen Jnhaltss [ - 1656 hatte Frauenthal seine Gü¬

ter in Bendlikon und Rüschlikon an Theobald abgetreten und dafür des¬

sen Hof in Wettingen erhalten ; wegen dieses Tauschgeschäftes ergaben
, , 2

sich nun Streitigkeiten wegen der Zahlungen - ] nit ohn Ursach ge¬

dacht , dass Zwar der buechstaben von Uewer hand , das Concept aber von

eines anderen rathgeber meinung geflossen ; deme nun wie ihm wolle , so

ist über den ersten puncten diss die antwort , namblich : dass wegen der

bereits dem Gottshuss Wettingen 400 gl . abgelösten hauptsumma könffti-

ger Zith ein Gottshus Frauwenthal vihl ehender schaden Zugewarten he-

te , alss ihr , sitenmahlen der noch hinderblibende hauptbrieff den Wet-

tinger hooff und nit Uewer haab und gueth begriffen thuet ; weil aber

ein ordenliche quittanz byhanden , darinn auch die wider einliferung

gemelten hauptbrieffs , so dissmahlen nit by land [ richtig wohl : Hand]

sye , versprochen wirdt , khann mann sich für einmahl derselbigen wähl

ersettigen , und diss meines erachtens , Uech der entrichtung bewüsster

90 gl . hauptguets sarnbt den Zinsen der Kirchen Zu Wettingen gehörig,

nit wohl entledigen , dieweil ihr luth der abred den Wettingerhooff di-

sen posten halben , glich wie der übrigen ledig Zu machen schuldig und
verbunden.

Für das ander betreffend die dry underschidliche angedütete posten,

alss uff einer scheüwr 50 gl . , uff Caspar Am[m] an [ n ] s [von Rüschli¬

kon] 3 Lehenhuss 10 gl . ewiger gült , und uff dem anderen huss , darin

Jacob A[m] an [ n ] [von Rüschlikon ] gewesen J 5 gl . hauptgueth auch ewiger

gült , so alless von der Gmeindt Rüeschlickhen gefordert werde , findt

mann im Gottshuss khein nachrichtung , desswegen nothwendig sein will,

dass durch brieff und sigil und Authentische bewissthumb , wie und was

gstalt solche posten uff des Gottshuses eigene hand lehen güeter syend

gesezt und uffgeschlagen worden , dass dann auch darüber gebührender

bescheidt erfolgen solle.

Wann nun aber in deren A . ° 1628 beschechnen bereinigung ( so ihr byhan¬

den ) derentwegen nichts vermeldet wirdt , ist Zu Zwifflen , ob nit von

den Lehenlüthen hinderruckhs dess Gottshuses gemelte beschwerden uff-

gesezt worden , in solchem fahl die schuld uff Jhnen berhuewen wurde,
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und Jr Jhnen solches an dem Jenigen so sy praetendieren einbehalten
Khönnen.

So vihl Zum dritten Uewer einfüehrende beschwerth , wegen der lehenlü-

then [ in Rüschlikon und Bendlikon ] erhaltner ersatzung oder abtrags

belanget , hete ich meiness theilss gern gesehen , auch darzu Zu ver¬

helf f en mit schrifft - und mundtlichem bericht nit ermanglett , damit Jr

mit wenigerm Jrenthalben befryhet syn khönnen . Wirdt sich hiemit in

Erinnerung , was den lehenlüthen under äugen Uewer vorgehalten , und

dann wyterss abgeredt und verschriben worden , khein rechtmessige ur-

sach befinden , dem Gottshuss Frauwenthal dissfahlss etwass anzumueten.

Undt Jst Zugedenckhen , das ihr durch abtribung der lehenlüthen vihl

mehrern und bessern nutzen uss den güeteren Züchen khönnen , alss aber

ihnen Zuoglich wie Zuvor umb halbe nutzung überlassen , hingägen soll

ich Uech nit bergen , wass für missthruwen und Widerwillen von den Con¬

vent frauwen inssgemein , und noch beharlich uff mich gelegt wirdt , in

deme sy von under schidlichen Orten här umb so vihl underrichtet , das

sy vermitelst dises tuschs umb vihl hundert gl . übertroffen worden , in

immerwehrenden gedanckhen stehende , welcher gstalten der tusch wider

uffzuheben , und ieder theil das synig wider in Vorigen stand und wäsen

Zu synen handen nämmen möchte.

Derohalben lieber H. Teoboldt in erwegung der gantzen sach beschaffen-

heit finde ich nichts rathsammers , dann das Jhr einmahl die verschinen

Martini [ =11 . November 1657 ] verfalne Zahlung an verzeigte Ohrt ohnbe-

schwerth guétmachen wellend ; so dann obangedüter dryen gölten halb et¬

was uff das Gotthuss wachsen solte Khan es Uech an folgender Zahlung
wider ersezt werden.

Ess fahlt bynebenss vor das die von Uech angezeigten boden Zinss an

Kernen und geldt , so dem hoff eingenz sein sollend , gantz nit richtig,

wie dann Zeiger diss Uech fernere berichten Wirdt . Deshalben hochnoth-

wendig syn will , das Jr Zu schuldiger riehtigmachung dessen ein Zith

und tag in Wettingen Zu erschinen ernambsen wellend , damit auch Jemand

von des Gottshuss Frauwenthal wegen daby befinden möge ; gestalten ich

ohnzwiffenlich verhoffen will , es werde nun mehr Uewer und Uewerer . . .

lieben husfrauwen [Elisabeth Hagenbuch ] will und meinung syn , vihl

ehender der entliehen berhüewigung alss aber ungueter und vergebenli-

cher witleüffigkheit nachzutrachten , und hete ich meiness theilss meh-

malen vermeint , das weder by dem Gottshuss ein solche misthrüwigkheit

und beschwerdt , noch von Eüch fernere klag oder fürwand erscheinen

solte , so mir wohl Zur warnung dienen soll , hab auch in allem durchuss

mein hilff und rath in wahrer thrüw und uffrichtigkheit bedersitlich

erzeigt . Diss alles Zum beschluss wellend Jr von mir Zum besten uff-

nemmen und versthan , und nach erwegung dess ein und anderen beschaf-

fenheit die Völlige richtigkheit angelegen syn lassen ” .

yi
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Kopie , vom Schreiber der Abtei Wettingen , Karl Moos - AH 98 , 219 - 220
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